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Einleitung

Der Untersuchungsgegenstand

Warum würden viele Arbeitgeber lieber Männer als Frauen, lieber 
Menschen ohne als mit Behinderung und lieber Deutsche als Aus-
länder einstellen? Warum stellen viele Arbeitgeber ungern Personen 
ein, die älter als 50 Jahre sind? Warum erhalten Frauen im Schnitt 
weniger Lohn als Männer? Warum dürfen Personen, die eine be-
stimmte Altersgrenze überschritten haben, im Gegensatz zu ihren 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr als Schornsteinfeger, 
Pilot, Hebamme, Universitätsprofessorin, Oberbürgermeister oder 
Vertragsärztin tätig sein? Warum zahlen Frauen in der privaten 
Krankenversicherung höhere Prämien als Männer? Warum zahlen in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung jüngere Versicherungsnehmer höhere 
Prämien als ältere und Männer höhere als Frauen? Warum vermieten 
manche Wohnungseigentümer lieber an Deutsche als an Ausländer 
oder lieber an Heterosexuelle als an Homosexuelle? Warum lassen 
Türsteher in Diskotheken eher Deutsche als Ausländer ein? Warum 
verweigert ein Restaurantbetreiber einer Frau mit Behinderung 
den Service? Warum erhalten in den USA Schwarze weniger leicht 
einen Bankkredit als Weiße und Frauen relativ betrachtet seltener als 
Männer? Warum sind die Kreditkosten für manche Personen höher 
als für andere? Warum kann der Familiennachzug von ausländischen 
Kindern über zwölf  Jahren von Integrationskriterien abhängig 
gemacht werden, wohingegen jüngere Kinder ohne weiteres zu ihren 
Eltern nachziehen dürfen?1 Warum also werden bestimmte – durch 
ein personenbezogenes Merkmal gekennzeichnete – Personengruppen 
im Vergleich zu anderen benachteiligt? Aufgrund jüngster Rechtsent-
wicklungen hat die Frage nach dem Grund von Benachteiligungen 

1  EuGH, Urteil v. 27.6.2006 – C-540/03. Die weiteren im Text genannten 
Konstellationen werden später näher angesprochen.
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rechtlich erheblich an Bedeutung gewonnen (s. u., S. 29 ff.). Dabei 
zeigt sich, dass die Benachteiligung bestimmter Personengruppen 
auf  vielfältige Gründe zurückzuführen ist (s. u., S. 5 ff.). Die folgende 
Untersuchung handelt von solchen Benachteiligungen, die nicht direkt 
auf  die betroffene Personengruppe zielen, sondern vielmehr auf  eine 
bestimmte Eigenschaft, die gerade bei Mitgliedern dieser Gruppe mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet wird. Wird beispielsweise 
eine Höchstaltersgrenze für gewerbsmäßig fliegende Piloten von 65 
Jahren in der Annahme gesetzt, dass viele Piloten ab 65 Jahren nicht 
mehr über die erforderliche körperliche Leistungsfähigkeit verfügen, 
knüpft die Unterscheidung zwischen 65jährigen und Jüngeren zwar 
an das Alter an, zielt jedoch in Wirklichkeit nur auf  Piloten, deren 
Leistungsfähigkeit verringert ist, und eben nicht auf  Piloten einer 
bestimmten Altersgruppe. Grund der Ungleichbehandlung ist die 
der Unterscheidung generalisierend zugrunde gelegte Annahme, es 
bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Alter eines Piloten und 
seiner Leistungsfähigkeit.

A. „Generalisierungsunrecht“

Generalisierende Unterscheidungen werfen besondere Gleichheits-
probleme auf: Werden sie anhand personenbezogener Merkmale 
getroffen, so ist bereits die Differenzierung zwischen Merkmalsträgern 
und Nicht-Merkmalsträgern (etwa zwischen Piloten ab bzw. unter 65 
Jahren) eine Ungleichbehandlung. Mit dieser Ungleichbehandlung geht 
ein problematischer Differenzierungsverzicht einher, der seinerseits eine 
spezifische Ungleichbehandlung bewirkt: Folgt eine generalisierende 
Unterscheidung einem personenbezogenen Merkmal, werden die 
Gruppe der Merkmalsträger und die Gruppe der Nicht-Merkmalsträger 
jeweils als homogen behandelt. Solche Entscheidungen setzen sich über 
die Besonderheiten des Einzelfalls hinweg und beziehen anhand eines 
mehr oder weniger typisierungstauglichen Unterscheidungsmerkmals 
Konstellationen ein, die nach dem Unterscheidungszweck im engeren 
Sinne nicht einbezogen werden sollten. So erfasst etwa die auf  körper-
liche Leistungsdefizite abzielende Höchstaltersgrenze für Piloten auch 
solche Personen, die zwar die Altersgrenze erreicht haben, aber körper-
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lich noch hinreichend leistungsfähig wären. Weil die Besonderheiten des 
Einzelfalls innerhalb der Gruppen außer Acht gelassen werden, führt 
dies zu einer spezifischen Ungleichbehandlung im Verhältnis zwischen 
atypischen Merkmalsträgern einerseits und Nicht-Merkmalsträgern 
andererseits. So wird etwa ein körperlich vollständig leistungsfähiger 
Pilot jenseits der Altersgrenze durch die generalisierende Höchstalter-
regelung im Verhältnis zum vollständig leistungsfähigen Pilot dies-
seits der Altersgrenze benachteiligt; er wird zum „Generalisierungs-
opfer“. Gerade in den Fällen der Altersdiskriminierung beruht die 
Differenzierung – anders als etwa eine Benachteiligung wegen der 
politischen Anschauung, des Glaubens oder auch wegen geschlechts-
spezifischer Rollenverständnisse2 – in aller Regel darauf, dass aufgrund 
persönlicher Merkmale generalisierende Annahmen über eine Person 
gemacht werden, die im Einzelfall nicht unbedingt zutreffen. Das 
spezifische Gleichheitsproblem des atypischen Falls lässt sich darum als 
„Generalisierungsunrecht“ begreifen.

In den letzten Jahren scheint die Skepsis gegenüber dem Ge-
neralisierungsunrecht stereotypbedingter Gruppenunterscheidungen 
zugenommen zu haben. Davon zeugt nicht zuletzt die Einbeziehung 
gerade von Altersdiskriminierung in das neuere europäische3 und 
deutsche4 Diskriminierungsschutzrecht. Worin diese Bedenken ihre 
tieferen Gründe haben und woher sie ihre verfassungsrechtliche 
Berechtigung nehmen, sind die zentralen Fragen dieser Untersuchung. 
Im Mittelpunkt der verfassungsrechtlichen Überlegungen stehen die 
Gleichheitsgrundrechte, insbesondere die Diskriminierungsverbote, zu 
deren Schutzzielpräzisierung die Untersuchung beitragen will (s. u., S. 
195 ff.). Die verfassungsrechtliche Einordnung von Generalisierungs-

2  Zwischen politischer Anschauung einerseits und Alter andererseits steht das 
durch § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (AGG) neu 
ins deutsche Diskriminierungsschutzrecht eingeführte Merkmal der „sexuellen 
Identität“, das etwa im Versicherungsbereich für generalisierende Annahmen 
herangezogen wird, das aber im Übrigen vor allem direkte Benachteiligungen pro-
voziert, s. zu dieser Unterscheidung gleich unten, S. 5 ff.

3  S. Art. 1 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest-
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf  (RL 2000/78/EG).

4  S. § 1 AGG.



4 Einleitung: Der Untersuchungsgegenstand

unrecht ist auch praktisch relevant: Durch das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) wurden die Möglichkeiten, staatliche und 
private Entscheidungen über Personen aufgrund bestimmter, weit 
verbreiteter, stereotyper Generalisierungen und damit unter Außeracht-
lassung der atypischen Umstände des Einzelfalls zu treffen, prima facie 
beschnitten: Die neuen Benachteiligungsverbote verhindern Einzelfall-
ungerechtigkeit insofern, als sie die Differenzierung nach besonders ge-
neralisierungsanfälligen Merkmalen allgemein unterbinden und damit 
automatisch auch eine Benachteiligung jener Untergruppe atypischer 
Fälle verhindern. Allerdings stehen die Benachteiligungsverbote des 
AGG unter dem Vorbehalt recht offen formulierter Ausnahmevor-
schriften. Diese Ausnahmevorschriften bedürfen der Konkretisierung. 
Die genauere verfassungsrechtliche Einordnung von Generalisierungs-
unrecht kann hierfür Anhaltspunkte liefern, weil sich so verfassungs-
rechtliche Gehalte der Benachteiligungsverbote bestimmen lassen, die 
mittelbar auch die Zulässigkeit von Ausnahmen von diesen Verboten 
steuern. Die verfassungsrechtliche Analyse von Generalisierungs-
unrecht dient damit in rechtspraktischer Hinsicht der Interpretation 
diskriminierungsschutzrechtlicher Ausnahmetatbestände.

Die hier interessierenden Ungleichbehandlungskonstellationen sind 
noch nicht abschließend untersucht. Zwar wird über die verfassungsrecht-
lichen Implikationen von Typisierung bereits seit mehreren Jahrzehnten 
diskutiert. Das Spannungsverhältnis zwischen Typisierungsbedürfnissen 
und Einzelfallgerechtigkeit ist ein klassisches Problem des Verfassungs‑ 
und Verwaltungsrechts, an dessen praktischer Lösung sich vor allem 
der Steuergesetzgeber und die Steuerverwaltung unter kritischer Be-
gleitung der Verfassungsrechtswissenschaft kontinuierlich versuchen.5 
An die Erkenntnisse dieser Typisierungsdiskussion können die folgenden 
Überlegungen anknüpfen (s. u., S. 36 ff.), sie beantworten die Fragen der 
hier thematisierten diskriminierungsschutzrechtlichen Typisierungspro-
blematik jedoch nicht vollständig. Für die diskriminierungsschutzrecht-

5  S. zur Typisierung im Steuerrecht die monografischen Untersuchungen von 
Isensee, Die typisierende Verwaltung; Arndt, Praktikabilität und Effizienz; Osterloh, Ge-
setzesbindung und Typisierungsspielräume bei der Anwendung der Steuergesetze. 
S. außerdem Pernice, Billigkeit und Härteklauseln im öffentlichen Recht, 1991, 
S. 243 ff.; Huster, Rechte und Ziele, S. 245 ff.
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liche Typisierungsproblematik sind zwei Aspekte wesentlich, die kaum 
Gegenstand der bisherigen Typisierungsdiskussion waren. Zum einen 
geht es um Konstellationen, in denen typisierende Entscheidungslinien 
gerade an personenbezogenen Merkmalen verlaufen. Der besonderen 
Relevanz personenbezogener Merkmale hat die bisherige Typisierungs-
diskussion nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Zum anderen 
bezieht das neue Gleichbehandlungsrecht in bislang ungekanntem 
Maße typisierende Entscheidungen Privater ein, auf  die die vor allem 
zum Steuerrecht entwickelte Typisierungsdogmatik nicht ohne weiteres 
übertragen werden kann.

B. Die statistische Dimension 
von Ungleichbehandlungen

Ökonomen bezeichnen das Phänomen des Generalisierungsunrechts 
als „statistische Diskriminierung“ (s. u., S. 15 ff.). Tatsächlich hat diese 
Form der Ungleichbehandlung eine statistische Komponente. Sie zeigt 
sich, wenn man die ganz unterschiedlichen Gründe, welche hinter einer 
Ungleichbehandlung stehen können, näher betrachtet.

I.  Direkt personengerichtete Gründe für Ungleichbehandlungen

Zunächst ist ein Bündel verwandter Gründe auszumachen, bei denen 
es den Entscheidenden oder ihnen zuzurechnenden Dritten in positiver 
oder negativer Hinsicht „direkt um die Person geht“. Die Ungleichbe-
handlung zielt hier darauf  ab, bei einer Entscheidung gerade die An-
gehörigen einer bestimmten Gruppe zu erfassen.

(1.)  Die Ungleichbehandlung kann auf  unmittelbare persönliche 
Abneigung gegen bestimmte Gruppen oder auf  besondere Sympathie 
gegenüber anderen Gruppen zurückzuführen sein. So gibt es sicherlich 
Vermieter, die keine „Schwulen“ mögen, weil sie Heterosexualität für 
die einzig richtige Form der Geschlechtsbeziehung halten. Ähnlich 
ablehnenden Haltungen begegnen Menschen mit einer Behinderung. 
Denkbar ist auch, dass ein Arbeitgeber, ein Vermieter, ein Kreditsach-
bearbeiter oder der Türsteher einer Diskothek ausländerfeindlich 
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sind und darum mit einem ausländischen Interessenten nichts zu tun 
haben wollen.

(2.)  Daneben sind Konstellationen vorstellbar, in denen persönliche 
Aversionen nur mittelbar eine Rolle spielen. So mag ein Türsteher, der 
Ausländern den Zutritt zur Diskothek verweigert, erklären, er selbst 
habe keine Abneigung gegen Ausländer, das Publikum lehne Ausländer 
jedoch ab. Ein Arbeitgeber mag darlegen, seine Geschäftspartner 
oder auch seine sonstige Belegschaft täten sich mit fremd wirkenden 
Arbeitnehmern oder auch mit weiblichen Beschäftigten schwer.6 Auch 
Reiseveranstalter oder Restaurantbetreiber haben sich in der Ver-
gangenheit darauf  berufen, ihre Kunden wollten nicht dem Anblick 
behinderter Menschen ausgesetzt sein. Dann ist also nicht die negative 
Haltung des Entscheidenden selbst gegenüber der betroffenen Per-
sonengruppe der Grund der Ungleichbehandlung, sondern die negative 
Haltung Dritter, deren Meinung für den Entscheider – häufig aus öko-
nomischen Gründen – von Bedeutung ist.

(3.)  Vor allem gezielte Ungleichbehandlungen von Frauen und 
Männern können auch auf  gruppen-, hier also geschlechtsspezifische 
Rollenverständnisse zurückzuführen sein. So gibt es etwa die Vorstellung, 
dass bestimmte berufliche Tätigkeiten Frauen‑ oder Männersache seien, 
sodass sie zu einem Mann bzw. zu einer Frau nicht passen. Bewerber 
mit dem „unpassenden“ Geschlecht erhalten dann schwerer Zugang zu 
dieser Tätigkeit als die mit dem rollengemäßen Geschlecht.

(4.)  Gewisse Ähnlichkeit zur sympathie‑ und antipathiegetragenen 
Ungleichbehandlung weisen auch gezielte (Um‑)Verteilungsentschei-
dungen auf, wie sie vor allem, aber nicht nur, der Staat trifft. Freilich 
darf  der Staat niemals aus Sympathie oder Antipathie Personengruppen 
unterschiedlich behandeln. Gleichwohl bevorzugt er unter Umständen 

6  Zu Diskriminierungen infolge diskriminierender Kundenwünsche und Beleg-
schaftswünsche Adams, Das Bürgerlich-rechtliche Benachteiligungsverbot gemäß 
§ 612 III BGB, JZ 1991, 536; Thüsing, Zulässige Ungleichbehandlung weiblicher 
und männlicher Arbeitnehmer – Zur Unverzichtbarkeit i. S. d. § 611a Abs. 1 Satz 2 
BGB, RdA 2001, 323 f.; Thüsing, Gedanken zur Effizienz arbeitsrechtlicher Diskri-
minierungsverbote, RdA 2003, 257 ff.; s. auch Hennig/Baer, Europarecht als Chance, 
Streit 2002, 171. Ein Beispiel bildet auch die Frage, ob einer Verkäuferin, die sich 
entschließt, ein Kopftuch zu tragen, gekündigt werden kann, weil dies Kunden ab-
schrecke, BVerfGE(K) 1, 308, 310 und 313. S. auch unten, S. 17.
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die Angehörigen einer Gruppe zulasten einer anderen Gruppe, um auf  
diese Weise im weitesten Sinne Lebenschancen gerechter zu verteilen. 
So hat das Bundesverfassungsgericht eine (im konkreten Fall allerdings 
fragwürdige) Rechtfertigung der gesetzlichen Höchstaltersgrenze für 
Universitätsprofessoren darin gesehen, dass diese zum Zwecke der 
Nachwuchsförderung den Platz zugunsten jüngerer Wissenschaftler 
räumen sollten.7 Mit der – vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls 
akzeptierten – Altersgrenze für die Zulassung zur vertragsärztlichen 
Versorgung sollte (auch) sichergestellt werden, dass die vom Gesetzgeber 
für erforderlich gehaltene Beschränkung der Vertragsarztzahlen nicht 
nur zulasten der jüngeren Ärzte verwirklicht wird.8 Im Bereich der pri-
vaten Rechtsbeziehungen sind individual‑ und kollektivrechtliche Ver-
einbarungen zur Unkündbarkeit von Beschäftigten eines bestimmten 
Alters sowie altersbezogene Differenzierungen bei der Sozialauswahl 
anlässlich betriebsbedingter Kündigungen nach § 1 Kündigungsschutz-
gesetz zu nennen. Diese altersbezogenen Differenzierungen tragen letzt-
lich den unterschiedlichen Chancen verschiedener Altersgruppen auf  
dem Arbeitsmarkt Rechnung. Sie kompensieren damit die schlechten 
Chancen insbesondere älterer Arbeitnehmer und fungieren auf  diese 
Weise ebenfalls als Umverteilungsmechanismen.9

Alle diese Konstellationen stimmen insofern überein, als durch 
eine differenzierende Maßnahme genau diejenigen Personen erfasst 
werden sollen, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen. Gegen diese 
Formen der Ungleichbehandlung lassen sich viele (rechtliche) Einwände 
vorbringen. Sie bilden jedoch kein Generalisierungsunrecht im ein-
gangs beschriebenen Sinne. Der Ungleichbehandlung liegt hier keine 
generalisierende Betrachtung zugrunde. Sie trifft vielmehr genau die 
Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – gemeint sind.

7  BVerfGE 67, 1, 17 f.; s. u., S. 23 f.
8  BVerfG(K), NJW 1998, 1776, 1777.
9  Vgl. § 10 Satz 3 Nr. 6, 7, 8 AGG.
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II.  Statistische Gründe für Ungleichbehandlungen

Davon zu unterscheiden sind Konstellationen, in denen die Differenzie-
rung nicht direkt auf  die Personen einer bestimmten Gruppe, sondern 
vielmehr auf  eine Eigenschaft zielt, die gerade bei den Angehörigen 
dieser Gruppe vermutet wird: Die Ungleichbehandlung kann auf  „Er-
fahrungswissen“ über die Eigenschaften der Angehörigen bestimmter 
Gruppen beruhen. Wenn für eine Entscheidung eine bestimmte Ei-
genschaft einer Person ausschlaggebend ist und eine Vielzahl von An-
gehörigen einer Gruppe diese Eigenschaft erfahrungsgemäß aufweist, 
liegt es nahe, die Entscheidung anhand der Gruppenzugehörigkeit zu 
treffen. Wenn etwa zu entscheiden ist, welche Personen die körperlichen 
Fähigkeiten besitzen, die zur Ausübung der Pilotentätigkeit erforderlich 
sind, und wenn erfahrungsgemäß die Gruppe jener, die eine bestimmte 
Altersgrenze überschritten haben, über diese Fähigkeiten nicht mehr 
verfügt, wird diese Altersgruppe nicht zur Pilotentätigkeit zugelassen. 
Wenn ausländische Kinder unter zwölf  Jahren erfahrungsgemäß 
leichter zu integrieren sind, kommen besondere Integrationskriterien 
nur beim Familiennachzug älterer Kinder zur Anwendung. Wenn 
statistisch gesehen jüngere Autofahrer häufiger Unfälle verursachen, 
zahlt diese Gruppe von Autofahrern eine höhere Versicherungs-
prämie. Wenn Arbeitnehmerinnen (mutterschaftsbedingt) statistisch 
gesehen rascher wieder aus dem Betrieb ausscheiden, mag dies gegen 
die Einstellung einer Frau sprechen. Wenn das Ausfallrisiko schwarzer 
statistisch gesehen höher ist als das weißer Kreditnehmer, wird einem 
Weißen eher Kredit gewährt.

In all diesen Fällen liegen der Differenzierung statistische Annahmen 
und vermeintliches Erfahrungswissen zugrunde, die an ein bestimmtes 
Merkmal anknüpfen. Weil innerhalb der Merkmalsgruppe nicht weiter 
differenziert wird, werden auch atypische Fälle erfasst und es kommt 
zur eingangs als Generalisierungsunrecht beschriebenen Ungleichbe-
handlung zwischen atypischen Merkmalsträgern auf  der einen Seite 
und Nicht-Merkmalsträgern auf  der anderen Seite.
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C.  „Statistische Diskriminierung“ als 
ökonomisches Phänomen und als Rechtsproblem

Im Zentrum dieser Untersuchung stehen die Differenzierungen des 
zweiten Typs, die nicht direkt auf  die Personen einer Gruppe, sondern 
auf  die bei diesen Personen vermuteten Eigenschaften abzielen. Weil 
in diesen Konstellationen auf  „statistische Erfahrungswerte“ zurück-
gegriffen wird, soll dies, dem ökonomischen Sprachgebrauch folgend 
(s. u., S. 15 ff.), als „statistische Diskriminierung“ bezeichnet werden.

Statistische Diskriminierung soll für die Zwecke dieser Untersuchung 
durch vier Elemente gekennzeichnet sein:
–	 Erstens liegt eine differenzierende Behandlung in dem Sinne vor, dass 

jemand eine Person oder Personengruppe im Vergleich zu einer 
anderen Person oder Personengruppe benachteiligt oder bevor-
zugt.

–	 Zweitens erfolgt die Differenzierung anhand eines personenbezogenen 
Merkmals. Beispiele sind das Alter, das Geschlecht, die Nationalität 
oder die sexuelle Identität einer Person.

–	 Drittens wird dieses personenbezogene Merkmal gerade deshalb 
als Entscheidungskriterium herangezogen, weil es in einem (ver-
meintlichen) statistischen Zusammenhang zu einer anderen Eigenschaft 
der Person steht.

–	 Viertens ist nicht das personenbezogene Merkmal, sondern die 
damit in statistischem Zusammenhang stehende Eigenschaft das ei-
gentliche Ziel der Differenzierung. Das personenbezogene Merkmal 
fungiert somit als Stellvertretermerkmal des tatsächlich entscheidungs-
relevanten Hauptmerkmals.

Die Besonderheit statistischer Diskriminierung im Vergleich zu den 
Formen „klassischer Diskriminierung“10 durch personenbezogene 
Differenzierung liegt also im Diskriminierungsgrund, nämlich in der 
Annahme, dass es einen statistischen Zusammenhang zwischen dem 
personenbezogenen Merkmal und einer anderen Eigenschaft gebe.

10  Die (verbreitete) Bezeichnung als klassische Diskriminierung findet sich etwa 
bei Sacksofsky, Die blinde Justitia: Gender in der Rechtswissenschaft, in: Bußmann/
Hof  (Hg.), S. 420.
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Statistische Diskriminierung ist weder ein neues Phänomen noch ein 
neuer Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Bislang beschränkte 
sich die systematische wissenschaftliche Befassung mit statistischer 
Diskriminierung jedoch im Wesentlichen auf  ökonomische Fragestel-
lungen. Obwohl Rechtswissenschaft, Rechtspraxis und mittlerweile 
auch die Gesetzgebung in vielen Ländern seit mehreren Jahrzehnten 
um die richtige Einordnung und Bewertung verschiedener Formen 
der Diskriminierung ringen, ist die statistische Diskriminierung bis-
lang kaum thematisiert worden.11 Bis in die Gesetzessprache ist 
mittlerweile etwa die Unterscheidung zwischen unmittelbarer und 
mittelbarer Diskriminierung vorgedrungen (s. u.). Auch umgekehrte Dis-
kriminierung oder positive Diskriminierung sind mittlerweile geläufige 
Bezeichnungen; nicht aber die statistische Diskriminierung.

Tatsächlich bestand bisher wenig Anlass, sich mit statistischer Dis-
kriminierung unter rechtsdogmatischen Gesichtspunkten zu befassen. 
Das Charakteristische an statistischer Diskriminierung ist, wie gesagt, 
deren Grund; die Diskriminierung beruht auf  einer statistischen An-
nahme. Für Diskriminierungsgründe hat sich das Recht jedoch kaum 
interessiert. Grob gesagt war staatliche Diskriminierung nach deutschem 
Recht – unabhängig vom Grund – ohnehin verboten; private Dis-
kriminierung war – unabhängig vom Grund – ohnehin zulässig. Auf  
den Diskriminierungsgrund kam es also in beiden Fällen nicht an. Dies 
hat sich – wie noch genauer zu zeigen ist (s. S. 29 ff.) – vor allem durch 
die Einführung privatrechtlicher Diskriminierungsverbote durch das 
AGG grundlegend verändert. Wo ehemals lediglich punktuelle Dis-
kriminierungsverbote für Extremsituationen bestanden, erfassen nun 
Diskriminierungsverbote weite Bereiche des privaten Schuldvertrags-
rechts. Freilich bestehen potenziell ähnlich weit reichende Möglich-
keiten, hiervon wieder eine Ausnahme zu machen. Bei der Anwendung 
der Ausnahmeregelungen kann es sehr wohl eine Rolle spielen, welchen 
Hintergrund eine Ungleichbehandlung hat; es kommt nun also auf  
den Grund der Diskriminierung an. Statistische Diskriminierung bildet 

11  S. aber Dammann, Die Grenzen zulässiger Diskriminierung im allgemeinen 
Zivilrecht, S. 102 ff., 248 ff.; Leder, Das Diskriminierungsverbot wegen einer Behin-
derung, S. 69, 154 f.
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